
Geld & Recht

D
ie Weichen sind gestellt.
Viermal in Folge ist die In-
flationsrate in der Euro-

Zone zuletzt gestiegen, im Mai
lag sie laut Schnellschätzung
bei 3,2 Prozent (in Österreich so-
gar bei 3,7 Prozent). Damit ent-
fernt sich der Wert seit dem
Ausbruch des Iran-Kriegs immer
deutlicher vom Inflationsziel
der Europäischen Zentralbank,
die Preisstabilität bei 2,0 Pro-
zent gewährleistet sieht. Am
Donnerstag tagt der EZB-Rat in
Frankfurt und der Markt wurde
in den vergangenen Wochen auf
die erste Zinserhöhung seit Sep-
tember 2023 eingestimmt. 

Zur Erinnerung: Die EZB hatte
sich, nachdem die Inflationsrate
längst außer Kontrolle geraten
war, im Juli 2022 von der zuvor
mehr als fünf Jahre anhalten-

den Nullzinspolitik verabschie-
det. Bis September 2023 wurden
die Zinsen zehnmal auf schließ-
lich 4,5 Prozent erhöht. Die Wen-
de setzte im Juni 2024 ein – in-
nerhalb von einem Jahr folgten
acht Zinssenkungen. Seit Juni
des Vorjahres liegt der Einlagen-
satz bei 2,0 Prozent. Nun steht
eine Erhöhung um 0,25 Prozent-
punkte bevor. Im Juli und/oder
September könnten ein bis zwei
weitere Zinsschritte um einen
Viertelprozentpunkt nach oben
folgen. In Sachen Glaubwürdig-
keit steht für die EZB-Spitze um
Präsidentin Christine Lagarde
viel auf dem Spiel. 2022 reagierte
man auf die Teuerung spät,
nicht wenige meinen bis heute:
viel zu spät.

Klar ist aber auch: Die Zinser-
höhungen treffen auf eine ohne-
hin schwer lädierte Konjunktur
in der Euro-Zone und werden so

zu einem weiteren Bremsklotz.
Auch für die in vielen Euro-Län-
dern kriselnden Staatshaushal-
te sind Zinserhöhungen keine
gute Nachricht. 

Kredite werden teurer, wobei
sich die erwartete Zinswende
schon länger, zart aber doch, wi-
derspiegelt. Zum Vergleich: Heu-
te vor genau einem Jahr lag der –
für viele variabel verzinste Kre-
dite maßgebliche – 3-Monats-
Euribor bei 1,954 Prozent. Jetzt
sind es 2,276 Prozent. Zum Ver-
gleich: Im Juni 2024 waren es
noch 3,772 Prozent.

Bei den Sparzinsen hat sich in
der fast einjährigen Zinspause

wenig bewegt, doch auch hier
ließ sich zuletzt eine kleine Auf-
wärtsbewegung ablesen, wie die
Transparenzplattform für Spar-
einlagenzinsen der National-
bank bei längeren Bindungen
zeigt. Die Ausgangslage vor der
erwarteten EZB-Zinserhöhung
am kommenden Donnerstag: Im
Juni 2025 lag die Verzinsung bei
einjähriger Bindung bei reinen
Digital-Sparprodukten im Ös-
terreich-Schnitt bei 1,401 Pro-
zent. Die Bandbreite lag zwi-
schen 0,45 und 2,3 Prozent. Bei
Filialprodukten lag der Schnitt
bei einjähriger Bindung bei ei-
ner Verzinsung von 1,282 Pro-
zent (Bandbreite: 0,45 bis 2,15

Durchblick vor der
Zinserhöhung

Am Donnerstag dürfte die EZB die Leitzinsen anheben.
Das ist die Ausgangslage bei Spar- und Kreditkonditionen. 

Von Manfred Neuper EZB- Präsiden-
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Zinserhöhung
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I
m Zuge eines Wohn- und Bau-
pakets der damaligen Bundes-

regierung wurden ab 1. Juli 2024
die Gebühren für die Grundbuch-
und die Pfandrechtseintragung
gestrichen, wenn ein entspre-
chender Antrag gestellt wird.
Die Gebührenbefreiung gilt bis
zu einer Bemessungsgrundlage
von 500.000 Euro. Vorausset-
zung dafür ist, dass die neu ge-
baute oder angeschaffte Wohn-
immobilie selbst genutzt wird
und der Befriedigung eines drin-

genden Wohnbedürfnisses
dient. Die Befreiung wurde aber
als temporäre Maßnahme für
zwei Jahre beschlossen – und
läuft nun mit 30. Juni aus. Da-
nach gelten wieder die regulä-
ren Gebühren: Die Grundbuch-
eintragung schlägt mit 1,1 Pro-
zent des Kaufpreises zu Buche,
die Pfandrechtseintragung mit
1,2 Prozent.

„Die Gebührenbefreiung kann
aufgrund der zeitlichen Befris-
tung daher nur mehr wirksam

geltend gemacht werden, wenn
bis 30.6.2026 der Antrag auf Ein-
verleibung des Eigentumsrech-
tes und des Pfandrechtes bei Ge-
richt einlangt“, betont Rechts-

anwältin Heidi Lallitsch von der
Saxinger Rechtsanwalts GmbH.
Der tatsächliche Vollzug des An-
trages bis zu diesem Datum sei
indes keine Voraussetzung. Das

GRUNDBUCH- UND PFANDRECHTSEINTRAGUNG 

Ende der temporären
Gebührenbefreiung

Gebührenbefreiung beim Immobilienkauf
läuft Ende Juni aus. Was zu beachten ist. 

Wirtschaft Sonntag, 7. Juni 2026



Kleine Zeitung
Sonntag, 7. Juni 2026 Wirtschaft | 37

W
ann kann ein bruta-
les Foul am Fuß-

ballplatz auch zivilrecht-
liche Folgen haben? 
ANTWORT: Ob Unterliga oder
Weltmeisterschaft: Immer
wieder sorgen brutale Fouls
auf dem Spielfeld nicht nur
für Diskussionen unter Fans,
sondern auch für juristische
Auseinandersetzungen.
Körperliche Härte gehört im
Fußball zum Alltag. Kommt
es zu einer Verletzung, stellt
sich die Frage, wann ein Foul
auch zivilrechtliche Folgen
hat. Unter welchen Voraus-
setzungen muss der foulen-
de Spieler dem Verletzten
Schmerzengeld leisten und
dessen Verdienstentgang
ersetzen?
Grundsätzlich gilt: Ein Spie-
ler haftet nicht für jede
durch einen Regelverstoß
verursachte Verletzung des
Gegners. Übliche, leichte
Verstöße gegen die Regeln
begründen keinen Schaden-
ersatzanspruch, denn ein
gewisses Verletzungsrisiko
liegt im Wesen des Sports.
Wer am Spiel teilnimmt,
billigt eine Gesundheits-
gefährdung. Der Oberste
Gerichtshof hat beispiels-
weise einen ungezielten
Schlag gegen den am Trikot
zerrenden Gegner oder das
Hineinrutschen in den Geg-
ner mit gestrecktem Bein,
um den Ball zu bekommen,
als nicht rechtswidrig beur-
teilt und damit eine Haf-

tung verneint.
In bestimmten Fällen kann
aber Schadenersatz zuste-
hen, insbesondere bei nicht
spieltypischen Regelver-
stößen. Diese Abgrenzung
kann schwierig sein und ist
immer im Einzelfall zu prü-
fen. Ansprüche können etwa
bestehen, wenn ein Spieler
keinen ballorientierten
Zweikampf führt, sondern
ein schweres Vergehen ab-
seits des Spielgeschehens
begeht. Die Fußballregeln
sprechen von einer Tätlich-
keit. Vorstellbar ist das zu
einer Verletzung führende
Treten, Schlagen oder Beißen
des Gegners. Für den zivil-
rechtlichen Anspruch ist es
irrelevant, ob und wie der
Schiedsrichter dieses Ver-
gehen geahndet hat. 

Jakob Bögner, Institut für
Zivilrecht, Ausländisches und
Internationales Privatrecht
und ÖFB-Schiedsrichter. 

§ Alles,
was
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Schadenersatz nach 
Foul im Fußball?

Juristen der Universität Graz geben 
Antwort auf strittige Rechtsfragen. 

Jakob Bögner, Jurist und ÖFB-
Schiedsrichter GEPA PICTURES

Von Jakob Bögner 

Prozent). Im Juli 2025 waren es
im Schnitt nur noch 1,21 Prozent
(Digital-Produkte) bzw. 1,09 Pro-
zent (Filialprodukte) – Zinssät-
ze, die bis März dieses Jahres
ziemlich stabil blieben. 

Seit mit dem Anstieg der Inflati-
on über Leitzinserhöhungen dis-
kutiert wird, zeigen die Pfeile
wieder etwas nach oben. Mit
Stand Anfang Juni liegt der
Durchschnittszinssatz bei 1,347
Prozent (Digital-Produkte) bzw.
1,21 Prozent (Filialprodukte), wo-
bei laut Nationalbank-Daten-
bank bei einjähriger Bindung
maximal bis zu 2,75 bzw. 2,5 Pro-
zent zu holen sind. 

Vor dem Hintergrund der
jüngsten Inflationsentwick-
lung wird aber auch schnell
deutlich: Die Sparzinsen liegen
deutlich unter der Teuerungsra-
te. Sie frisst die Zinserträge auf.
Kein neues Phänomen, Sparerin-
nen und Sparer sind bei klassi-
schen Produkten mit negativen
Realzinsen konfrontiert. Das
gilt auch für eine zweijährige
Bindung, bei der im Schnitt der-
zeit 1,574 (Digital-Produkt) bzw.
1,418 (Filialprodukt) an Verzin-
sung geboten werden. Bei einer
36-Monats-Bindung sind es der-
zeit durchschnittlich ebenfalls
„untertourige“ 1,813 (Digital-Pro-
dukt) bzw. 1,651 (Filialprodukt). 

bedeutet: Um die Ge-
bührenbefreiung in An-
spruch nehmen zu kön-
nen, ist nicht ein unter-
zeichneter Kaufvertrag
ausschlaggebend, son-
dern das Einlangen
des Grundbuchsan-
trags beim zuständi-
gen Gericht. „Die weite-
ren Voraussetzungen
sind ein dringendes Wohnbe-
dürfnis und die nachweisliche
Aufgabe der alten Wohnrechte“,

so Lallitsch. Die Rechts-
expertin erklärt: „Sofern
ein Bezug der neuen
Wohnstätte schon bei
Grundbuchsantragstel-
lung erfolgt ist, sind die-
se Nachweise bereits
mit der Grundbuchsan-
tragstellung vorzule-
gen. Ansonsten können
die Nachweise bei Sanie-

rung oder Neuerrichtung binnen
drei Monaten ab Bezug bei Ge-
richt nachgereicht werden.“ 

Rechtsanwäl-
tin Heidi 
Lallitsch SAXINGER
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